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AU S S C H R E I B U N G  

Rundenwettkampf  2020 

Luftgewehr,  Luftpistole  und  Luftgewehr-Auflage 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Teil  1  –  Gemeinsame Bestimmungen 

Teilnahmeberechtigung: 

Alle Vereine des VHS mit Ihren Mitgliedern die gegen Haftpflicht und Unfall versichert sind sowie ih-
ren Beitrag an den VHS abgeführt haben. 

Startberechtigung: 

Luftgewehr und Luftpistole: ab Jahrgang 2004 und älter 

Luftgewehr-Auflage:  ab Jahrgang 1974 und älter 

Mannschaftsstärke: 

In dem Wettbewerb Luftgewehr / Luftpistole besteht eine Mannschaft aus 5 Schützinnen / Schützen 
ab den o.g. Jahrgang und im Wettbewerb Luftgewehr-Auflage aus 3 Schützinnen / Schützen ab den 
o.g. Jahrgang, die beliebig gemischt werden können. 

Ligaaufstellung: 

Die Aufstellung der Ligen und Klassen ergeben sich aus der Anlage 1 zu dieser Ausschreibung. 
Mannschaften die bereits in der vergangenen Saison am Rundenwettkampf teilgenommen haben 
gelten als bereits gemeldet und müssen nicht mehr angemeldet werden. 

Meldeschluß: 

Meldeschluss ist Dienstag, der 03. September 2019 (Eingang auf der Geschäftsstelle des VHS) 

Dieser Termin gilt sowohl für die Anmeldung von weiteren Mannschaften als auch für Abmeldungen 
von Mannschaften, die nicht mehr am Rundenwettkampf teilnehmen wollen. 

Meldungen sind auf dem beigefügten Meldeformular abzugeben. 

Schießleitung: 

Frank Matuschack 

 
Preise: 

In jeder Liga / Klasse werden die 3 besten Mannschaften ausgezeichnet. 

Siegerehrung: 

Die Siegerehrung erfolgt nach Abschluss des 4. Wettkampftages, für alle Diziplinen und Klassen. 



Teil  2  –  Kreisliga LP und LG Auflage, Kreisklassen LG und LG Auflage 

Austragungsorte: 

Die ersten drei Durchgänge werden in den Vereinen ausgetragen. Hierzu werden Gruppen gebildet 
die sich an den Platzierungen der Vorsaison orientieren. Die Gruppeneinteilungen werden am 
17.09.2019 im Schützenhaus ausgehängt. An diesem Tag werden die Startlisten bis 18:00 Uhr in 

die Postfächer verteilt. 

Die Aufsicht für die ersten drei Durchgänge führt der jeweilige Vereinssportleiter, der für den betref-
fenden Durchgang zuständig ist. Die Ergebnisse sind sofort mit dem dafür vorgesehenen 

Mannschaftsmeldebogen an den VHS (RWK-Leiter) zu senden. 

Der 4. Durchgang (Endkampf) wird auf der Schießsportanlage Hannover, Wilkenburger Str. 30 
geschossen. 

Termine: 

Sowohl für die Freihand- als auch für die Auflage-Disziplinen gilt: 

1. Durchgang vom 01.10.2019 bis 20.10.2019 – Abgabeschluss: 22.10.2019 
2. Durchgang vom 21.10.2019 bis 17.11.2019 – Abgabeschluss: 19.11.2019 
3. Durchgang vom 18.11.2019 bis 08.12.2019 – Abgabeschluss: 10.12.2019 

Ergebnisse die nach dem jeweiligen Abgabeschluss eingehen finden keine Berücksichtigung in den 
Ergebnislisten. 

Der 4.Durchgang für die Auflage-Disziplinen und der 4.Durchgang für die Freihand-

Disziplinen wird zu Beginn des Jahres 2020 geschossen. Die Termine und Startzeiten hierfür 

werden den teilnehmenden Vereinen rechtzeitig mitgeteilt. 

Schusszahlen: 

Kreisliga LP 4 Durchgänge á 40 Schuss stehend Freihand 
 (2 Schuss pro Scheibe bzw. auf elektronische Anlagen) 

Kreisklassen LG 4 Durchgänge á 40 Schuss stehend Freihand 
 (10er-Streifen bzw. auf elektronische Anlagen)) 

Kreisliga LG-Auflage und 4 Durchgänge á 30 Schuss stehend Auflage 
Kreisklassen LG-Auflage (10er-Streifen bzw. auf elektronische Anlagen) 

Luftpistolenscheiben sowie die 10er Streifen für das Luftgewehrschießen sind von teilneh-

menden Vereinen selbst zu stellen. Es sind fortlaufend nummerierte Scheiben/Streifen zu 

verwenden. 

Startgeld: 

Das Startgeld beträgt pro Mannschaft  
- für die Kreisliga LP = 45,00 € 
- für die Kreisklassen LG = 45,00 € 
- für die Kreisliga und die Kreisklassen LG-Auflage = 30,00 € 

Wir bitten das Startgeld erst nach Rechnungslegung zu überweisen. 

Startgeld = Reuegeld !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil  3  –  Kreisliga Luftgewehr und Kreisoberliga Luftgewehr- Auflage 

Austragungsort: 

Schießsportanlage Hannover-Wülfel, Wilkenburger Str. 30. 

Termine: 

1. Wettkampftag = 13.10.2019 
2. Wettkampftag = 17.11.2019 
3. Wettkampftag = 01.12.2019 
4. Wettkampftag = steht noch nicht fest – wird aber rechtzeitig bekannt gegeben 

Die jeweiligen Startzeiten werden durch Aushang in der Schießsportanlage Wilkenburger Str. 30 
spätestens am 17.09.2019 bekannt gegeben. 

Schusszahlen: 

Kreisliga LG   7 Durchgänge á 40 Schuß stehend Freihand 
 (geschossen wird auf elektronische Anlagen) 

Kreisoberliga LG-Auflage 7 Durchgänge á 30 Schuß stehend Auflage 
 (geschossen wird auf elektronische Anlagen) 

Startgeld:  

Das Startgeld beträgt pro Mannschaft  
- für die Kreisliga Luftgewehr = 80,00 € 
- für die Kreisoberliga Luftgewehr-Auflage = 50,00 € 

Wir bitten das Startgeld erst nach Rechnungslegung zu überweisen. 

Startgeld = Reuegeld ! 

 
Teil  4 –  allgemeine Bestimmungen 

1. Der Schütze bzw. die Schützin darf für seinen / ihren Verein und je Durchgang nur einmal starten. 

2. Wird während der Wettkämpfe von der Sportkommission des VHS festgestellt, daß Vereine Ihre 
stärksten Mannschaften bzw. Schützen in niedrigen Klassen starten lassen, so werden alle 
Mannschaften des betreffenden Vereins disqualifiziert. 

3. Sportjahr: vom 01.01.2020 - 31.12.2020 

4. Für alle nicht aufgeführten Punkte ist die gültige Sportordnung des DSB und die Rundenwett-
kampfordnung des NSSV maßgebend. 

5. In der Kreisliga LP bzw. LG-Auflage sowie in den Kreisklassen LG bzw. LG-Auflage ist 

Vorschießen nur unter der Maßgabe gestattet, dass dieses auf dem Schießstand erfolgt, 

auf dem der nächste Wettkampf der jeweiligen Gruppe stattfindet. 

6. In der Kreisliga LG und Kreisoberliga LG-Auflage, sowie für den 4.Durchgang aller ande-

ren Klassen und Ligen ist kein Vorschießen möglich.  

7. Jeder Schütze bzw. jede Schützin darf in allen Durchgängen nur in der für das Sportjahr 2020 
gewählten Klasse starten. 

8. Die Startzeiten in den einzelnen Ligen und Klassen sind einzuhalten ! (nicht tauschbar) 

9. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit 

10. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Kreisliga LG, der Kreisliga LP und der 

Kreisoberliga LGA werden, soweit sie aufstiegsberechtigt sind, zum Aufstiegskampf der 

Bezirksliga Hannover gemeldet.  

11. Alle Teilnehmer erkennen durch die Teilnahme am Wettkampf diese Ausschreibung als verbind-
lich an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 

12. Änderungen vorbehalten 

 gez. Andreas Schnelle gez. Frank Matuschack 
        Verbands-Sportleiter         RWK-Leiter 


